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D E R    L A N D R A T  
Geschäftsbereich: 

Schule, Kultur und Sport 
DRUCKSACHE 

Az.: 

40 24 00 
lfd. Nr. Jahr 

Datum: 

14.08.2020 
86 2020 

 

Vorlage 
 

  Zutreffendes ankreuzen ⌧ 

    Beschlussvorschlag 

an (zutreffenden Ausschuss einsetzen und ankreuzen) Sitzungstag öffent-
lich 

nicht- 
öffentlich 

ange- 
nommen 

abgelehnt geändert 

 Ausschuss für berufs- und allgemein-
bildende Schulen 

08.09.2020      

                  

 Kreisausschuss            

 Kreistag            

 Die Ziele der UN-Behindertenrechtskon-
vention wurden berücksichtigt: 

 ja  nein  entfällt 

       

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Org.-einheit/Sichtvermerk): Geschäftsbereich       

Gefertigt: Beteiligt: Landrat zur Beschlussausführung. 

40,12       40,1 40                              
                                                gez. Radeck (Handzeichen) 

 
Betreff: 

Bekanntgabe geplanter Vergaben 
 
 
Beschlussvorschlag: 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass im Rahmen des Sofortausstattungsprogramms 
des Bundes und der Länder für die Schulen in der Trägerschaft des Landkreises Helm-
stedt folgende Beschaffungen getätigt werden sollen: 
 

• I-Pads inclusive Zubehör 
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Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen: 

 
Gemäß Hausverfügung Nr. 13/2007 sind bei Ausschreibungen von Liefer- und Dienstlei-
tungsaufträgen nach der UVgO über 15.000 € die zuständigen Fachausschüsse über die 5 
einzelnen Vorhaben ausreichend zu informieren. 
 
Die Covid- 19 Pandemie hat dazu geführt, dass Präsenzunterricht in Schulen auf längere 
Sicht nur mit Einschränkungen stattfinden konnte. Der Unterricht im Schuljahr 2020/21 
soll grundsätzlich im Rahmen von Präsenzunterricht stattfinden. Es muss jedoch damit 10 
gerechnet werden, dass coronabedingt wieder vermehrt auf Homeschooling zurückge-
griffen werden muss. 
Der Bund und das Land Niedersachsen stellen daher kurzfristig Mittel für die Beschaffung 
mobiler digitaler Endgeräte bereit. Diese sollen den Schülerinnen und Schülern (SuS) zur 
Verfügung gestellt werden, die über kein eigenes einsatzfähiges mobiles Endgerät verfü-15 
gen. Die Endgeräte sollen den SuS als Leihgabe über die Schulen zur Verfügung gestellt 
werden. Die Beschaffung obliegt allerdings den Schulträgern.   
 
Der Landkreis Helmstedt hat bereits am 16.07.2020 einen entsprechenden Antrag auf 
die Gewährung der Zuwendung zur Umsetzung des Sofortausstattungsprogramms des 20 
Bundes und der Länder für digital gestützten Unterricht gestellt. 
 
Der Förderbescheid liegt allerdings noch nicht vor.  
 
Die voraussichtliche Fördersumme beträgt 314.470,-- €. Für diese Summe sollen I-Pads 25 
inclusive Zubehör (Pencil und Schutzhülle) beschafft werden. Im Rahmen des Medien-
entwicklungskonzeptes wurde festgelegt, die Schulen möglichst homogen auszustatten. 
Einige Schulen des Landkreises verfügen bereits über I-Pads. Entsprechende Endgeräte 
sollen daher von den Fördermitteln beschafft werden. 
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